
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/10/19 8Ob264/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1971

Norm

MG §17 A

MRG §17 C4

Rechtssatz

Zur Frage, ob die Ersparnis, die der neue Mieter dadurch erzielte, daß der Hauseigentümer vom Recht, gemäß § 16 Abs

1 Z 2 MG einen höheren Zins zu verlangen, im Hinblick auf die vom neuen Mieter dem alten Mieter bezahlte Ablöse

keinen Gebrauch machte, einen Gegenwertposten für letztere darstellt.
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